
Nach dem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH), dass Soziallei-
stungsträger in bestimmten Fällen
nicht zur so genannten „Abzwei-
gung“ von Kindergeld berechtigt
sind - gerade auch nicht zu Lasten
von Menschen mit Behinderungen -
müssen nun die Behörden von Amts
wegen die negativen Auswirkungen
dieser bisherigen Praxis auf Betrof-
fene korrigieren. 

„Das betrifft neben den Sozialbehör-
den vor allem die Familienkassen. die
über die ‘Abzweigungsanträge’ der So-
zialbehörden entscheiden. Die Behör-
den müssen an betroffene Eltern die
Korrekturen zu deren Gunsten  weiter-
geben - auch mit Blick auf  vorenthalte-
ne Leistungen in der Vergangenheit“,
lautete jetzt die Forderung von Karola
Stange, behindertenpolitische Spre-
cherin der LINKE-Fraktion. Sie kündig-
te an, dass sie auf parlamentarischem
Wege eine Positionierung der Landes-
regierung zu dem Problem verlangen
werde. 

„Eigentlich hätte das zuständige Mi-
nisterium gegenüber den zuständigen
Behörden schon entsprechend aktiv
werden müssen, genügend Zeit dazu
war seit dem Urteilsspruch“, gab Karo-
la Stange zu bedenken. Der Bundesfi-
nanzhof (BFH), also das oberste deut-
sche Finanzgericht, hatte vor einiger
Zeit die Praxis der Sozialbehörden der
„Abzweigung“ von Kindergeld für einen
bestimmten Fall als rechtswidrig ver-
boten. 

Eltern behinderter Kinder haben An-
spruch auf Kindergeld auch nach dem
25. Lebensjahr  des Kindes, wenn sich
ihr Kind nicht aus eigenem Einkommen
selbst unterhalten kann. Im Einkom-

mensteuerrecht, zu dem das Kinder-
geld gehört, gibt es den Grundsatz,
dass das Kindergeld an die Stelle aus-
gezahlt werden kann, die dem Kind Un-
terhaltsleistungen (zum Beispiel
Grundsicherung) gewährt. Die Auszah-
lung des Kindergeldes an denjenigen,
der tatsächlich Unterhalt leistet, nennt
man Abzweigung. 

Für den Fall, dass das der betroffene
Mensch mit Behinderungen im Haus-
halt des Kindergeldberechtigten, z.B.
der Eltern, lebt, darf nun der Soziallei-
stungsträger keinen solchen Antrag
mehr stellen. 

Positition der Eltern gegenüber
Sozialhilfebehörden gestärkt

Wie sich aus Antworten der Landes-
regierung an die LINKE-Fraktion zu die-
ser Thematik ergab, praktizierten in
den vergangenen Jahren auch die mei-
sten Kreise und kreisfreien Städte in
Thüringen in erheblichem Umfang die-
se Vorgehen. 

Das Urteil stärke die Position der El-
tern gegenüber den Sozialhilfebehör-
den in den Fällen, in denen die Eltern
ebenfalls Unterhalt für das behinderte
Familienmitglied leisten. Die Sozialbe-
hörden dürfen sich nicht als alleinige
Unterhaltsleistende definieren und
sich nicht mehr am Kindergeld zu La-
sten der Familie bedienen, erläuterte
die LINKE-Behindertenpolitikerin. „Das
Urteil ist ein kleiner Schritt auf dem
Weg zum eigentlichen Ziel, das Kinder-
geld - vor allem auch für sozial schwä-
cher gestellte Menschen - ganz vor An-
bzw. Gegenrechnung zu schützen. Die
LINKE wird sich auch weiterhin für die
Verwirklichung dieser Forderung ein-
setzen“, so Karola Stange.

Die LINKE-Abgeordnete rät Betrof-
fenen, ggf. auch selbst aktiv zu werden
und Anträge auf Überprüfung  von
Amts wegen zu stellen - auch mit dem
Ziel auf Korrektur bzw. Rücknahme der
Abzweigung für die Vergangenheit.
Auch für Betroffene, die nicht unmittel-
bar von dem neuen Urteil betroffen
sind, weil bei ihnen eine andere „Fall-
konstellation“ der Abzweigung vorliegt,
könne ein Überprüfungsantrag Sinn
machen, dann nämlich, wenn die El-
tern eigene „kindbezogene“ finanzielle
Aufwendungen geltend machen könn-
ten, z.B. für Medikamente, Behandlun-
gen, Fahrkosten usw. 

„Die zuständigen Thüringer Ministe-
rien sollen im Rahmen ihrer Aufsichts-
aufgaben dafür sorgen, dass die nach-
geordneten Behörden zum einen das
Urteil des BFH in vollem Umfang um-
setzen (auch als Korrektur für falsche
Bescheide aus der Vergangenheit) und
dass bei der Frage der Abzweigung
auch in den anderen Fällen die Ent-
scheidungsspielräume in vollem Um-
fang zugunsten der betroffenen Lei-
stungsbezieher, Menschen mit Behin-
derungen und ihre Familien bzw. Pfle-
gepersonen, ausgeschöpft werden“, so
die LINKE-Behindertenpolitikerin ab-
schließend.     

Sandra Steck
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Überprüfungsantrag ratsam 

Mag sein, dass es Erlebnisse wie
das folgende sind, die mich zur ak-
tuellen Ausgabe meiner Kolumne
motivieren: da mache ich das Büro-
fenster auf, denke an nichts Schlim-
mes – und es grinst mich Carsten
Schneider an. Nicht direkt natür-
lich, sondern nur sein Wahlplakat.
Denn Schneider (der die Ausstrah-
lungskraft eines mittleren Bankan-
gestellten hat) kandidiert in Erfurt
für den Bundestag. Für die SPD.
Das ist zwar nur ganz klein auf das
Plakat gedruckt, zählt aber wohl
trotzdem...

Der Wahlkampf dreht sich dies-
mal, so mein Eindruck, hauptsäch-
lich um Aussagen wie die, mit wem
man nach der Wahl eine Bundesre-
gierung bilden will – und vor allem
mit wem man das ganz sicher nicht
tun werde. Dabei ist es schon zu ei-
ner ganzen Reihe von Statements
gekommen, so dass man leicht den
Überblick verlieren kann. Deshalb
hier eine Zusammenfassung: 

Die SPD hat bereits angekündigt,
sie werde nicht mit der Partei DIE
LINKE koalieren, der SPD-Spitzen-
kandidat (ausdrücklich aber nicht
die SPD als Partei) wird nicht mit
der CDU koalieren, die Grünen wol-
len eine gemeinsame Koalition mit
der SPD nicht von Linken und Pira-
ten tolerieren lassen (auch die Lin-
ke hatte das zunächst ausgeschlos-
sen, es dann aber wieder zurückge-
nommen), die FDP wird nicht mit
SPD und Grünen koalieren. 

Analysiert man diese Aussagen,
bleiben nur wenige mögliche Szena-
rien übrig:

1. CDU, DIE LINKE und FDP.
Höchst unsicher, da die FDP wahr-
scheinlich an der Fünf-Prozent-Hür-
de scheitert.

2. CDU und SPD. Geht nur, wenn
die SPD eine Art „Endlager“ für ih-
ren Kanzlerkandidaten findet (viel-
leicht in einem russischen Kon-
zern?).

3. CDU und FDP. Siehe 1.
Es wird also eng. Und bleibt span-

nend – oder? 

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Es bleibt spannend

Jährlich sterben über 6.500 Men-
schen in Thüringen allein an Krebs,
während hierbei allein ca. 5.000 der
Betroffenen sich in den Landkreisen
verteilen.

Mit einer öffentlichen Petition möch-
te der Hospizaktivist Mark Castens
dem demografischen Wandel aktiv be-
gegnen und die Hospiz- und Palliativ-
bewegung unterstützen. „Mit dieser
Petition soll dem Thüringer Landtag
verdeutlicht werden, dass die Bevölke-
rung eine wohnortnahe stationäre
Hospizversorgung wünscht, an der es
insgesamt mangelt und der Bedarf oh-
nehin nicht gedeckt werden kann bei
58 Hospizbetten in fünf stationären
Hospizen in ganz Thüringen“.

„Insgesamt sterben in Thüringen je-
des Jahr etwa 27.000 Menschen, ten-
denz stark steigend“, so Mark Castens,
der sich für die Hospiz- und Palliativ-
versorgung im Land einsetzt. Das Thü-
ringer Ministerium für Soziales,  Fami-
lie und Gesundheit hält das Versor-
gungsangebot für ausreichend und
verweist bislang auf nicht wissen-
schaftlich ermittelte Faustformeln, die
keinen Bezug auf die Realität und

Behörden in Thüringen müssen Fehler bei „Abzweigung“ von Kindergeld korrigieren

Online-Petition für wohnortnahe Hospizversorgung

Wohnortnähe haben. „Die Politik muss
erkennen, dass diese Thematik in der
Gesellschaft angekommen ist und die
Menschen am Ende des Lebens in der
eigenen Heimat gut versorgt werden
wollen, und zwar bis zum Schluss. 

Da nicht jeder anspruchsberechtigte
Versicherte ambulant aus unterschied-
lichsten Gründen versorgt werden
kann, wie z.B. durch fehlende und/
oder überlastete Angehörige, krank-
heitsbedingte Symptome bei den Be-
troffenen etc., sind stationäre wohn-
ortnahe Hospize von Nöten, um eine
adäquate stationäre Versorgung bis
zum Schluss bieten  zu können“, so
Mark Castens. Unter den ersten Mit-
zeichnern befindet sich auch die Bun-
destagsabgeordnete und Vorsitzende
des Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages Kersten Steinke
(Die Linke) aus Bad Frankenhausen.

Wer die Petition unterstützen
möchte, kann diese noch bis zum
16.August mitzeichnen unter
h t t p : / / w w w . p e t i t i o n e n -
landtag.thueringen.de/petit i -
ons/77         

Sperrzeit-Regelung
schreckt Gäste ab

Er frage sich, ob Behördenwillkür
Vorfahrt vor Sachverstand habe, so
Knut Korschewsky, tourismuspoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion, mit
Blick auf die Diskussionen zu Sperr-
zeitregelungen auf dem Hohenwarte-
und dem Bleilochstausee. „Wer solche
durch nichts zu begründende Sperr-
zeitverordnungen für diese Stauseen
festlegt und davon noch nicht einmal
die Fahrgastschifffahrt ausnimmt, han-
delt fahrlässig und verantwortungs-
los.“ Der Abgeordnete verweist auf
den Tourismus als einen wichtigen
Wirtschaftsfaktor, der in den nächsten
Jahren dringend weiter entwickelt wer-
den muss. Dabei gebe es gerade in der
Region des „Thüringer Meeres“ drin-
genden Nachbesserungsbedarf. 


